
Auszug aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) i.d.F. August 2010 

§ 24 
Dienstaufgaben der Professorinnen und Professoren  

(1) 1Professorinnen und Professoren nehmen die ihrer Hochschule jeweils obliegenden 
Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre, bei der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie Weiterbildung und Dienstleistung in ihren 
Fächern selbständig wahr und wirken an der Erfüllung der übrigen Hochschulaufgaben 
mit. 2Zu ihren Dienstaufgaben gehören auch die Abnahme von Prüfungen und die 
Studienberatung. 3Art und Umfang ihrer Dienstaufgaben, die unter dem Vorbehalt einer 
Überprüfung in angemessenen Abständen stehen, richten sich unter Beachtung der 
Sätze 1 und 2 nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 
Funktionsbeschreibung der Stelle. 4Ihnen können auf Dauer oder befristet überwiegend 
Aufgaben in der Forschung, der künstlerischen Entwicklung oder in der Lehre 
übertragen werden. 5Die Tätigkeit in einer überregionalen oder für eine überregionale 
Wissenschaftsorganisation, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert wird, 
kann auf Antrag zur Dienstaufgabe erklärt werden. 

(2) 1Das Präsidium kann Professorinnen und Professoren im Rahmen ihres 
Dienstverhältnisses zur Sicherstellung des Lehrangebots verpflichten, in allen 
Studiengängen und an allen Standorten ihrer Hochschule Lehrveranstaltungen 
abzuhalten. 2Die Tätigkeit in anderen Hochschulen oder in Einrichtungen, mit denen die 
Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben kooperiert, bedarf der Zustimmung des 
Präsidiums.  

(3) 1Das Präsidium kann Professorinnen und Professoren auf deren Antrag nach 
Anhörung der Fakultät und der zuständigen Studiendekanin oder des zuständigen 
Studiendekans in angemessenen Abständen für die Dauer von in der Regel einem 
Semester oder Trimester ganz oder teilweise für Forschungs- oder künstlerische 
Entwicklungsvorhaben, für Aufgaben im Wissens- und Technologietransfer sowie für 
Entwicklungsaufgaben in der Lehre von anderen Dienstaufgaben freistellen. 2Das 
Gleiche gilt für die Wahrnehmung von praxisbezogenen Tätigkeiten, die Dienstaufgaben 
sind und die für die Aufgaben in der Lehre förderlich sind. 3Die Freistellung setzt die 
ordnungsgemäße Vertretung des Faches voraus.  
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